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Grundlage 

Die Zuständigkeiten ergeben sich aus 

 dem Niedersächsischen Jagdgesetz 

 der Satzung der Jägerschaft des Landkreises Cloppenburg e.V. 
/ Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. 

 



§ 38 NJagdG – Kreisjägermeisterin oder Kreisjägermeister 
 

(1) Die Kreisjägermeisterin oder der Kreisjägermeister wird auf Vorschlag der 
anerkannten Landesjägerschaft von der Vertretung des Landkreises oder der 

kreisfreien Stadt für die Dauer der Wahlperiode der Vertretung gewählt. § 11 Abs. 5 

Satz 1 des Bundesjagdgesetzes gilt entsprechend. Die Vertretung kann die Kreisjägermeisterin oder 
den Kreisjägermeister aus wichtigem Grund vorzeitig abberufen. 

 

(2) Die Kreisjägermeisterin oder der Kreisjägermeister wird ehrenamtlich tätig. 
 

(3) Die Kreisjägermeisterin oder der Kreisjägermeister berät die Jagdbehörde in 
jagdlichen Belangen. Die Jagdbehörde kann der Kreisjägermeisterin oder dem 
Kreisjägermeister Befugnisse zur Erledigung im Auftrag übertragen 

 

(4) Die auf Vorschlag der anerkannten Landesjägerschaft in den Jagdbeirat 
gewählte Person vertritt die Kreisjägermeisterin oder den Kreisjägermeister. Die 

Jagdbehörde kann für Gebietsteile besondere Vertreterinnen oder Vertreter der Kreisjägermeisterin oder des Kreisjägermeisters bestellen, wenn 
ihr dies wegen der Größe des Gebietes angebracht erscheint. Sie kann diesen bestimmte Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung der 
Kreisjägermeisterin oder des Kreisjägermeisters übertragen. Die besonderen Vertreterinnen und Vertreter nehmen mit beratender Stimme an 
den Sitzungen des Jagdbeirats teil. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entsprechend. 

 



§ 7: Vorstand  
(1) Zum Vorstand der Jägerschaft gehören:  

1. der Vorsitzende,  

2. der stellvertretende Vorsitzende,  

3. der Schriftführer,  

4. der Schatzmeister,  
 

5. der Kreisjägermeister oder der für das Gebiet der Jägerschaft bestellte besondere Vertreter des Kreisjägermeisters, soweit diese nicht 

bereits als Mitglieder des Vorstandes zu 1. bis 4. gewählt sind.  
(2) Der Vorstand zu 1. bis 4. wird auf die Dauer von 4 Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt. Die Vorstandsmitglieder führen die Geschäfte nach 

Ablauf ihrer Amtsperiode bis zu Neuwahlen weiter.  
(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte der Jägerschaft nach Maßgabe dieser Satzung und der Beschlüsse des Erweiterten Vorstandes und der 

Mitgliederversammlung sowie nach Maßgabe der Satzung der LJN in der jeweils gültigen Fassung sowie den Beschlüssen ihrer satzungsmäßigen Organe. 

Die Vorstandsmitglieder der Jägerschaft e.V. sind gegen- über der LJN dafür verantwortlich, dass die Satzung der 

Jägerschaft e.V. und die Führung der Geschäfte in Übereinstimmung mit der Satzung der LJN und den 
Beschlüssen ihrer Organe steht.  

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder zu einer vom Vorsitzenden, im Verhinderungsfall vom stellvertretenden 
Vorsitzenden, einberufenen Sitzung zusammengetreten sind. Die zur laufenden Führung der Geschäfte erforderlichen Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst.  

(5) Der Vorstand bestellt Obleute für besondere Aufgaben, soweit dies notwendig ist und bestimmt Art und Umfang ihrer Aufgaben und Befugnisse. Die 
Bestellung erfolgt für die Dauer der Amtsperiode des Vorstandes. Eine Abberufung durch den Vorstand kann jederzeit erfolgen.  

(6)Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende sind berechtigt, gemeinsam mit einem weiteren 
Vorstandsmitglied gem. Abs. 1 Ziff. 1 - 4 den Verein zu vertreten (Vorstand i.S.d. § 26 BGB).  

(7) Mitglieder des Vorstandes und deren Bevollmächtigte haften beim Handeln für den Verein diesem gegenüber nur dann, wenn ihnen grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz zur Last fällt.  

(8) Der Vorstand kann für die Durchführung der laufenden Geschäfte Aufgaben auf ehrenamtlich tätige oder angestellte dritte Personen übertragen 
(Geschäftsführer). Art und Umfang der Aufgaben und Befugnisse sind schriftlich festzulegen.  

(9) Über Beschlüsse des Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem die Sitzung leitenden Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen ist.  

Satzung der Jägerschaft 



Satzung der Jägerschaft 
§ 2: Aufgaben und Ziele  

 
(1) Zweck der Jägerschaft ist die Förderung der freilebenden Tierwelt im Rahmen des Jagdrechts sowie 

des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Tierschutzes und des Umweltschutzes.  
 

(2) Dieser Zweck wird verwirklicht durch:  
1. Den Schutz und die Erhaltung einer artenreichen und gesunden freilebenden Tier und Pflanzenwelt und die Sicherung ihrer 

Lebensgrundlagen unter Wahrung der Landeskultur sowie die Förderung der Ziele des 
Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Tierschutzes und des Umweltschutzes.  

2. Die Pflege und Förderung aller Zweige des Jagdwesens, des jagdlichen Brauchtums, der umfassenden jagdlichen Aus- und 
Weiterbildung einschließlich des jagdlichen Schießens, des jagdlichen Schrifttums, jagdkultureller Einrichtungen sowie der 
waidgerechten Jagdausübung.  

3. Die Förderung und Anregung von Wissenschaft und Forschung durch Hingabe von zweckgebundenen Mitteln im Rahmen des § 58 
AO.  

4. Die Aufklärung in Öffentlichkeit und Gesellschaft über Wert und Nutzen, Schutz und Erhaltung 
artenreicher Bestände der natürlichen Tier- und Pflanzenwelt und über Ursachen, Auswirkungen 
und Abwehr schädlicher Umwelteinflüsse.  

5. Die Unterstützung der Jagd- und Naturschutzbehörden bei der Durchführung ihrer Aufgaben.  
 

(3) Die Jägerschaft nimmt damit die Aufgaben und Ziele der LJN in ihrem Bereich und im Rahmen ihrer 
Leistungsfähigkeit wahr.  



§ 39 NJagdG – Jagdbeirat 
(1) Der Jagdbeirat wird bei der Jagdbehörde aus der Kreisjägermeisterin oder dem 

Kreisjägermeister und sechs weiteren Mitgliedern gebildet. Die weiteren Mitglieder werden durch 
die Vertretung des Landkreises oder der kreisfreien Stadt für die Dauer der Wahlperiode der Vertretung 
gewählt, und zwar auf Vorschlag 

1.  der Landwirtschaftskammer Niedersachsen je eine Person für 

a)  die Landwirtschaft, 

b)  die Forstwirtschaft und 

c)  die Jagdgenossenschaften, 

2. der anerkannten Landesjägerschaft eine Person, 

3. der oder des Naturschutzbeauftragten eine Person und 

4. der Anstalt Niedersächsische Landesforsten eine Person. 

Die vorgeschlagenen Personen mit Ausnahme der Personen nach Satz 2 Nr. 1 Buchst. c und Nr. 3 müssen 
einen Jahresjagdschein besitzen. Die nach Satz 2 Nr. 3 vorgeschlagene Person muss eine Jägerprüfung (§ 15 Abs. 5 des 
Bundesjagdgesetzes) bestanden haben. 

(2) Die Sitzungen des Jagdbeirats werden durch die Kreisjägermeisterin oder den Kreisjägermeister einberufen und 
geleitet. Der Jagdbeirat ist auf Verlangen zweier Mitglieder oder der Jagdbehörde einzuberufen. Die 
Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte oder eine von ihr oder ihm beauftragte Person kann an 
den Sitzungen des Jagdbeirats teilnehmen; der teilnehmenden Person ist auf Verlangen das Wort zu erteilen. 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der Kreisjägermeisterin oder des Kreisjägermeisters den Ausschlag. 

(3) Die Jagdbehörde hat den Jagdbeirat unbeschadet des § 21 Abs. 2 Satz 1 des 

Bundesjagdgesetzes vor allen wesentlichen Entscheidungen zu hören. 

 



Jagdbeirat 

Pressemitteilung: Artikel vom 17.04.2012 

… Der Jagdbeirat ist bei allen wesentlichen Entscheidungen der unteren 
Jagdbehörde zu hören. Er hat die Aufgabe, auf einen gerechten Ausgleich der 
Interessen aller am Jagdwesen Beteiligten hinzuwirken. 

 
Anmerkung:  

 Seit ca. 8 Jahren werden die Hegeringleiter nicht mehr bei der Beratung 
der Abschusspläne geladen oder gehört  

 Kein Vertreter des geschäftsführenden Vorstandes der Jägerschaft 
Cloppenburg ist dabei 

 Die Jägerschaft erhält keinerlei Informationen aus dem Jagdbeirat 

 Es erfolgt keine Abstimmung mit der Jägerschaft 



KJM 
Jagdbeirat 

Jägerschaft e.V. = anerkannter 
Naturschutzverband 



Zusammenfassung 

 Der Kreisjägermeister berät nur die Jagdbehörde in jagdlichen Belangen. Diese hat der 
Landkreis im Ordnungsamt  / Jagdwesen organisiert. 

 Die Jagdbehörde kann dem Kreisjägermeister Befugnisse zur Erledigung im Auftrag 
übertragen 

 Die Jägerschaft des Landkreises Cloppenburg e.V. hat die Aufgabe sich im  

 im Rahmen des Jagdrechts  

 des Naturschutzes  

 der Landschaftspflege 

 des Tierschutzes  

 des Umweltschutzes 

für die Belange der Jäger zu engagieren. Damit ist sie auch für Fachgebiete zuständig, für die 
der Kreisjägermeister keine Zuständigkeit hat.  

 Die Benennung des Kandidaten für den Kreisjägermeister obliegt ebenso wie die des 
Vertreters der Jägerschaft im Jagdbeirat der LJN und bedingt ein gutes Vertrauensverhältnis 
sowie eine lebhaften regelmäßigen Austausch, der von beiden Seiten gewollt und gepflegt 
werden muss. 

 

 



Ist-Situation 

Aufgaben und Zuständigkeiten sind einem großen Teil der  
 Behörden 
 Bevölkerung und 
 Jäger selbst  

nicht bewusst. 
 
Es kommt hinzu, dass die 
 aktiv verbreiteten „Zuständigkeitskataloge“ falsch sind und dazu 

führen, dass  
 die Jägerschaft von elementaren Zuständigkeiten ausgeschlossen 

und im Wesentlichen  
 auf reine Vereinsinterna reduziert wird und 
 evtl. die „Behörde sich selbst berät“ 

 



Ziele 
„nur gemeinsam sind wir stark“ 

Der Kreisjägermeister  
 Kümmert sich um jagdliche Angelegenheiten innerhalb der Jagdbehörde 
 verweist Zuständigkeitsanfragen, auch aus dem eigenen Hause, an die richtige 

Adresse (z.B. Wallhecken, Veterinäramt, Fallenjagd im Rahmen des Artenschutzes 
„Raddetal“, Wolf) 

 arbeitet aktiv mit der Jägerschaft, insbesondere dem Vorstand, zusammen 
 

Der Vertreter der Jägerschaft im Jagdbeirat sollte 
 aktiv den fachlichen Austausch der Jägerschaft suchen und auch  
 im Vorstand / erweiterten Vorstand berichten 
 zukünftig aus dem geschäftsführenden Vorstand der Jägerschaft stammen  

 

Die Jägerschaft  
 bemüht sich um ein gutes Verhältnis und aktive Zusammenarbeit mit dem 

Kreisjägermeister 
 bindet ihre Vertreter im Jagdbeirat aktiv ein 
 nimmt ihre satzungsgemäßen Aufgaben war 
 bemüht sich um ein konstruktives Verhältnis mit Ämtern und Behörden und setzt sich 

auch dort im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv für ihre Ziele ein 


